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Schweigepflicht 

Nicht schweigen beim Verdacht auf Kindesmissbrauch 
Bei jeder Anfrage einer Versicherung muss jedoch eine ärztliche Schweigepflichtentbindung vorliegen 

Von RA Roland Wehn* 
und RA 

Dr. Alexander Peters** 

Ziel des folgenden Beitrags 
ist die Schärfung des Problem
bewusstseins zur ärztlichen 
Schweigepflicht. Detailfragen 
der Leser werden gerne per 
Mail beantwortet. 

§ 203 StGB stellt die zen
trale Vorschrift der ärztlichen 
Schweigepflicht dar. Neben die
ser Vorschrift existieren weitere 
Nonnierungen in den ärztlichen 
Berufsordnungen sowie in den 
Beamtengesetzen, die Verstöße 
standes- bzw. disziplinarrecht
lich sanktionieren. Bei einem 
Verstoß gegen die Schweige
pflicht sind zivilrechtliche An
spruche denkbar. 

Geschützt wird die Geheim
und Individualsphäre des Patien
ten. Dies sind Tatsachen, die nur 
einem begrenzten Personenkreis 
bekannt sind und die dem schüt
zenswerten Bereich der individu
ellen Privatsphäre unterliegen. 
Offenkundige Tatsachen unter
liegen deshalb nicht der Schwei
gepflicht (etwa der Umstand ei
ner Beinamputation bei einem 
nicht prothesenversorgten Pati
enten). Ferner muss seitens des 
Patienten ein Geheimhaltungs
wille vorliegen, nicht jedoch, 
wenn der Patient die maßgebli
che Tatsache selbst offen kom
muniziert. Die betreffende Tatsa
che wird damit geheimnisfrei. 

Das so Qenannte ohipktivp Gp_ 

tienten in Anwesenheit seines 
Besuches am Krankenbett erklärt 
werden, wenn der behandelnde 
Arzt nachgefragt, ob der Sach
verhalt in An- oder Abwesenheit 
des Besuches besprochen werden 
sollte. 
~ Patient ist nicht ansprechbar 

Bei sehr nahen Verwandten 
(Ehepartner, leibliche oder ange
nommene Kinder, Eltern) kann 
der Arzt in der Regel von einer so 
genannten mutmaßlichen Einwil
ligung ausgehen. Vorsicht ist al
lerdings dann geboten, wenn dem 
Arzt Umstände bekannt werden, 
die gegen eine Einwilligung des 
Patienten sprechen (Eheleute le
ben in Trennung, Kinder haben 
seit Jahren keinen Kontakt zu den 
behandelten Eltern). 

Mitteilung von 
Behandlungsdetails 

an weitere Ärzte 

Die Mitteilung von Details der 
ärztlichen Behandlung an weite
re Ärzte ist zulässig, soweit diese 
in den Behandlungsprozess inte
griert sind, etwa weil diese den 
Patienten mit- oder weiterbehan
deln. Dies wird bei der Behand
lung in einem Krankenhaus im
mer für das Behandlungsteam 
gelten, in einer Gemeinschafts
praxis fiir die Ärzte dieser Praxis. 

Anfragen von Versiche
rungsgesellschaften 

Ausnahmen von der 
ärztlichen Schweigepflicht 

~ Rechtfertigender Notstand 
In Ausnahmesituationen ist 

der Arzt dazu berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, zum Schutze 
eines höherwertigen Rechtsguts 
der ärztlichen Schweigepflicht 
zuwiderzuhandeln: Beispiels
weise zu nennen sind ärztliche 
Mitteilungen an Verwaltungs
behörden, insbesondere bei teil
weiser Erblindung eines Führer
scheininhabers, chronischem 
Alkoholabusus oder massiven 
Drogenproblemen. Auch ist die 
Aufklärung eines Ehe- oder Le-

benspartners über eine bestehen
de HIV-Infektion nicht rechts
widrig, ebenso wenig wie die 
Mitteilung des klinischen Bildes 
eines Kindesmissbrauchs an das 
zuständige Jugendamt bzw. die 
Staatsanwaltschaft. 

Voraussetzung fiir diese Of
fenbarungsberechtigung ist ne
ben der intensiven ärztlichen 
Abwägung <;jer widerstreitenden 
Interessen (Schutz bedürfnis ei
nes Individuums/der Allgemein
heit versus Geheimhaltungsin
teresse des Patienten im konkre
ten Fall) die Weigerung des Pa
tienten, selbst die entsprechen
den Maßnahmen zu ergreifen. 

~ Wahrnehmung berechtigter 
Eigeninteressen 

Die Wahrnehmung berechtig
ter Eigeninteressen liegt immer 
dann vor, wenn der Arzt das je
weilige Berufsgeheimnis des
halb brechen muss, um berech
tigte Eigeninteressen zu wahren. 

Neben der bereits angespro
chenen Verteidigung im Straf
verfahren nimmt der Arzt be
rechtigte Interessen wahr, wenn 
er notwendige Ausführungen im 
Rahmen eines Honorarstreits 
oder einem Schadenersatzver
fahren tätigt. Die Wahrnehmung 
der Eigeninteressen gestattet es 
dem Arzt in diesem Zusammen-

hang auch, mit den jeweiligen 
Interessenvertretern zu kommu
nizieren (z. B. dem eigenen 
Haftpflichtversicherer oder 
Rechtsanwalt). . 

• RA Roland Wehn arbeitet in der Fortbil
dungsabteilung. DBV-Winterthur Direkti
on, Leopoldstraße 204, 80804 München, 
Telefon: (0 89) 36 06 35 08. Fax: (0 89) 
3 6061 3508, E-Mail: Roland-peter.wehn 
@dbv-winterthur.de, Internet: www.aerz
te.dbv-winterthur.dc 

•• RA Dr. jur. Alexander Peters ist Fachan
walt ftir Strafrecht, Koblenz, Dr. Peters & 
Neumann, Rechtsanwaltssozietät im Arzt
lind Medizinrecht, Strafrecht, Fricdrich
Ebert-Ring 39, 56068 Koblenz, Telefon: 
(0261) 133378-0, Fax: (02 61) 133378-5, 
E-Mail: info@RechtOk.de, Internet: www. 
rechtok.de . 



heimhaltungsinteresse muss ftlr 
jeden einzelnen Behandlungsfall 
subjektiv - also aus der Sicht des 
Patienten - festgestellt werden. 
Inhalt des Geheimhaltungsinter
esses ist bereits das Arzt -Patien
ten-Verhältnis als solches. 

Wenn etwa ein von allen Dorf
bewohnern konsultierter Land
arzt beiläufig in einem zufälligen 
Gespräch über eine Patientin an
gibt, " ... kenne ich, ist auch eine 
Patientin von mir ... ", sprechen 
nicht nur gewichtige Argumente 
gegen ein subjektives Geheim
haltungsinteresse, sondern auch 
gegen das "Geheimnis". Trifft al
lerdings der Arzt einer Drogen
ambulanz die ähnliche Aussage, 
wird meist ein Geheimnisbruch 
vorliegen. 

Wem gegenüber besteht 
die Schweigepflicht? 

Grundsätzlich besteht die 
Schweigepflicht gegenüber allen 
Dritten - also nicht an der konkre
ten Behandlung beteiligten Perso
nen und Institutionen, inklusive 
Ärzten und Pflegepersonal. 

Unterrichtung 
von Angehörigen 

Ein Standardproblem ist die 
frage, ob nahe Angehörige über 
den Behandlungsverlauf und die 
Erkrankung unterrichtet werden 
dürfen. Es sind hier zwei Fall
gruppen zu unterscheiden: 
.. Patient ist bei Bewusstsein 
und ansprechbar 

Vor einer Information der An
gehörigen ist mit dem Patienten 
zu klären, ob und in welchem 
Umfang Angehörige informiert 
werden dürfen. Dieses Einver
ständnis ist nicht formgebunden 
und kann beispielsweise vom Pa-

Antrage emer VerSIcherungsge
sellschaft eine ärztliche Schwei
gepflichtentbindung für den An
fragefall vorliegen. Handelt es 
sich um den eigenen Kranken-, 
Unfall- oder Lebensversicherer 
des Patienten, wird häufig im An
schreiben an den Arzt auf eine 
dem Unternehmen vorliegende 
Erklärung verwiesen, diese aber 
nicht mitgesandt. In diesen Fäl
len sollte um Übersendung einer 
Kopie gebeten werden. Bei An
fragen von Haftpflichtversiche
rern muss eine auf den konkreten 
Fall bezogene Schweigepflicht
entbindung vorgelegt werden. 

Polizei- und 
Ermittlungsbehörden 

Ohne Vorliegen einer Schwei
gepflichtentbindung dürfen kei
nerlei Einzelheiten über die ärzt
liche Behandlung offenbart wer
den. Dies bezieht sich auch auf 
Umstände, die die Identitlzie
rung eines Patienten möglich ma
chen würden (z. B. Kleidung und 
Art der Verletzung). Anderes gilt, 
wenn der Arzt als Beschuldigter 
und auf Intervention des Patien
ten oder seiner hinterbliebenen 
und strafantragberechtigten An
gehörigen dazu aufgefordert 
wird, Angaben zu machen. Hier
in ist eine konkludente Entbin
dung von der Schweigepflicht zu 
sehen, und ZWar insoweit, als es 
zur Verteidigung des Arztes er
forderlich ist. 

Keine Verschwiegenheitspflicht 
besteht bei Informationsweiterlei
tung von Krankenhaus an Polizei 
bei nicht ansprechbaren schwer 
verletzten Patienten. Dies ge
schieht im mutmaßlichen Interes
se des bewusstlosen Patienten an 
Information seiner Angehörigen 
bzw. in Ermittlungen einzutreten .. 
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